
Wesentliche Eckpunkte zum 
Entwurf des Gesetzes zur Regelung der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
 
Thema 
 

Tenor des Gesetzentwurfs  Folgen  für die Stadt Köln 

 
1. Personal 

 
Die ZAG erhalten eigenes Personal: 
- grundsätzlich nur Arbeitnehmer 
- versetzte Beamte werden Bundesbeamte 
- Neueinstellungen nur durch die ZAG 
 
Das von BA/Kommune gestellte Personal bleibt bei sei-
nem Dienstherrn: 
- Abordnung in die ZAG zum Zeitpunkt des 
  Inkrafttretens per Gesetz. 
- Abordnung besteht für 5 Jahre 
- Rückkehr aus dringenden dienstlichen od. wichtigen 
  persönlichen Gründe möglich. 
 

 
Grundsätzlich ist nach Einschätzung der Verwaltung eine 
Rückkehr z.B. im Rahmen normaler Stellenausschreibung und 
erfolgreicher Bewerbungsverfahren möglich und als „wichtiger 
Grund“ anzuerkennen. 
 
Wünschenswert wäre eine Personalgestellung durch die Stadt 
wie bisher ohne eine gesetzlich geregelte „Zwangsabordnung“ 
städt. ARGE Mitarbeiter/innen zum Stichtag 01.01.2011 
 

 
2. Haushalt 
 

 
Die ZAG erhalten einen eigenen Haushalt und Stellenplan, 
der die Mittel für  
Eingliederungsleistungen und Verwaltung umfasst. 
 
Der Geschäftsführer stellt den Haushalt auf. 
 
Die ZAG dürfen Planstellen  und Stellen nur nach einer 
Personalbedarfsermittlung ausbringen. Die Betreuungs-
schlüssel sind durch das §14 ZAG-OrgG festgelegt. 
 
Das BMAS kann durch RV ohne Zustimmung des Bundes-
rates die Betreuungsschlüssel, das zu berücksichtigende 
Personal und die dabei zu berücksichtigenden erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen regeln (§24 ZAG-OrgG)  
 

 
Über die Trägerversammlung wirkt die die Stadt an der Fest-
stellung des Haushalts mit. 
 
Der KFA an den Verwaltungskosten wird einheitlich auf 12,6% 
festgelegt. 
 
Die Stadt hat nach §44c SGB II über die Trägerversammlung 
ein Mitbestimmungsrecht zur Organisation und zum Verwal-
tungsablauf.  
 
Durch die Verordnungsermächtigung des BMAS und der dort 
festgelegten (aber veränderbaren) Betreuungsschlüssel und 
der Zahl der zu berücksichtigenden Hilfebedürftigen ist eine 
konsensuale Entscheidung der Trägerversammlung abwei-
chend von den Bundesvorgaben schwer vorstellbar. 



 
Der Haushalt bedarf soweit er Bundesleistungen ausweist, 
der Genehmigung des BMAS. Der Haushaltsplan ist dem 
BMAS bis spätestens am 01. Oktober vor Beginn des 
Haushaltsjahres vorzulegen. 
 

 
Beispiel 1: 
Aktuelle Organisations- und Geschäftsverteilungsplan der BA = 
Nichtberücksichtigung von Alleinerziehenden oder Menschen 
mit ergänzendem Hilfeanspruch trotz Erwerbseinkommen bei 
der Feststellung des Personalbedarfs. 
 
Beispiel 2: 
Bei Entscheidungen des Bundes z.B. zur Ausweitung von In-
tegrationsberatung steigt der KFA für die Stadt absolut, obwohl 
es sich bei der Integrationsberatung um Bundesleistung han-
delt. 
 

 
3. Kommunale  
    Leistungen 
 
 
3.1. Kosten für 
       Unterkunft und  
       Heizung (KDU) 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Flankierende 
       Leistungen  
 

 
Das ZAG nimmt die Aufgaben der Träger nach dem  SGB II 
wahr. 
 
 
Die Leistungen für KDU werden durch die ZAG bewilligt, 
ausgezahlt und aus dem kommunalen Haushalt gebucht 
(Pflichtleistung). 
 
 
 
 
 
 
 
In einem gesonderten Kapitel zum Haushaltsplan (EGT und 
Verwaltungskosten) sind die vom kommunalen Träger be-
reitgestellten kommunalen Eingliederungsleistungen darzu-
stellen. Dieses gesonderte Kapitel unterliegt nicht der Ge-
nehmigung durch das BMAS 

 
Die Stadt Köln schließt mit dem ZAG eine eigene Zielverein-
barung zu den KDU ab. 
Da der Bund ebenfalls eine eigene Zielvereinbarung mit der 
ZAG für die Bundesleistungen schließt, kann es f.d. ZAG je 
nach Priorität zu erheblichen Interessenskonflikten kommen. 
Es gibt keine gemeinsame Zielvereinbarung mehr. 
 
Eine Einigung in der Trägerversammlung ist wegen der Eigen-
verantwortlichkeit der Träger nicht vorgesehen. Auch der Ko-
operationsausschuss von BMAS und oberster Landesbehörde 
entscheidet lediglich über die Weisungszuständigkeit. 
Der Bund hat die Aufsicht über die ZAG und die Trägerver-
sammlung. 
 
Auch über die Erbringung bzw. den Zugang zu den flankie-
renden Leistungen der Stadt Köln wird im ZAG entschieden. 
Der Umfang der kom. flankierenden Eingliederungsleistungen 
liegt nach wie vor grundsätzlich im Ermessen der Stadt Köln. 
Die Stadt hat sicherzustellen, dass ausreichend Angebote zur 
Verfügung stehen (§44b SGB II und Begründung). 

   



4. Feststellung der 
    Erwerbsfähigkeit 
 
 

Die Agentur für Arbeit stellt gem. §44a fest, ob der Ar-
beitssuchende erwerbsfähig ist. 
 
Der kommunale Träger kann der Feststellung widerspre-
chen. Der Widerspruch ist zu begründen.  
In diesem Fall entscheidet die Agentur für Arbeit nach 
Einholung eines Gutachtens des medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung. 
 

Das bisherige im Konsens mit der Agentur für Arbeit praktizier-
te Feststellungsverfahren im Rahmen des DIMA-
Fallmanagements der ARGE sichert eine Prüfung mit hoher 
Qualität und Übergänge ins SGB XII zu Lasten der Stadt mit 
allg. Akzeptanz im Einvernehmen mit Krankenkassen und Ren-
tenträgern. Ein Anrufen der bisher im Gesetz vorgesehenen 
Einigungsstelle war deshalb bis heute in Köln entbehrlich. 

 


